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Abréviations

AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
BSV Bundesamt für Sozialversicherungen
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
ALV Arbeitslosenversicherung
IV Invalidenversicherung
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EL Ergänzungsleistungen
EO Erwerbsersatzordnung
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
OKP Obligatorische Krankenpflegeversicherung
BVG Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und

Invalidenvorsorge
VPOD Schweizerischer Verband des Personals öffentlicher Dienste
OAK BV Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
BPV Bundesamt für Privatversicherungen
SAV Schweizerischer Arbeitgeberverband
IPV Individuelle Prämienverbilligung
KAE Kurzarbeitsentschädigung
ÜL Überbrückungsleistung

AVS Assurance-vieillesse et survivants
CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des

Etats
OFAS Office fédéral des assurances sociales
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
AC assurance-chômage
AI Assurance-invalidité
CrEDH Cour européenne des droits de l'homme
PC Prestations complémentaires
APG allocations pour perte de gain
USS Union syndicale suisse
AOS Assurance obligatoire des soins
LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et

invalidité
SSP syndicats des Services publics
CHS PP Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle
OFAP Office fédéral des assurances privées
UPS Union Patronale Suisse
RIP Réduction individuelle de primes
RHT Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail
PT Prestation transitoire
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Chronique générale

Politique sociale

Assurances sociales

Assurances sociales

Jahresrückblick 2020: Sozialversicherungen

Über den Themenbereich «Sozialversicherungen» berichteten die Medien im Jahr 2020
deutlich weniger als in den Vorjahren (ersichtlich in Abbildung 2 der APS-
Zeitungsanalyse 2020). Jedoch war die Berichterstattung zu Beginn des Jahres noch
vergleichsweise stark (vgl. Abbildung 1); zu diesem Zeitpunkt dominierte die Frage nach
den Überbrückungsleistungen und damit nach der Schaffung einer neuen
Sozialversicherung. Diese Frage wurde bis zum Ende der Sommersession 2020 geklärt,
als das Parlament die Vorlage in der Einigungskonferenz und somit noch vor der
Abstimmung über die Begrenzungsinitiative, die Corona-bedingt auf Ende September
hatte verschoben werden müssen, bereinigte. Das von Mitgliedern der SVP angestrebte
fakultative Referendum kam nicht zustande. Neu erhalten somit Ausgesteuerte ab 60
Jahren ÜL, wenn sie mindestens 20 Jahre, fünf davon ab dem Alter von 50 Jahren, in
die AHV einbezahlt haben, ihr Erwerbseinkommen mindestens 75 Prozent des AHV-
Höchstbeitrags betrug und ihr Reinvermögen unterhalb der EL-Vermögensschwelle
liegt. 

Nach diesem Anfangsinteresse an den Sozialversicherungen geriet die Thematik
aufgrund der Corona-Pandemie stark in den Hintergrund. Zwar wurden die
Kurzarbeitsentschädigung sowie der Erwerbsersatz als zwei der drei Hauptmassnahmen
zur Abfederung der Auswirkungen der Pandemie (neben den Corona-Krediten)
wichtiger als jemals zuvor, dies widerspiegelte sich jedoch nicht in der entsprechenden
medialen Berichterstattung (siehe Abbildung 1). Darüber hinaus wirkte sich Corona auch
stark auf die Debatte im Krankenversicherungsbereich sowie bezüglich der finanziellen
Lage des AHV-Ausgleichsfonds und der Pensionskassen aus. 

Besonders viele Neuerungen gab es im Jahr 2020 bei der Arbeitslosenversicherung
(ALV). Noch vor Ausbruch der Pandemie bereinigte das Parlament die Vorlage zur
Vereinfachung der Bestimmungen zur Kurzarbeit im Arbeitslosenversicherungsgesetz
und sah darin unter anderem vor, dass der Bundesrat bei schwieriger Konjunktur die
Höchstbezugsdauer für Kurzarbeitsentschädigung (KAE) verlängern kann. Aufgrund des
Abbruchs der Frühjahrssession konnte die Schlussabstimmung zum Gesetz erst in der
Sommersession durchgeführt werden. Als der Bundesrat während der ersten Corona-
Welle entschied, zur Abfederung der Pandemie unter anderem auf
Kurzarbeitsentschädigungen zu setzen, stützte er sich in seiner Verordnung somit
noch auf die bisherigen Gesetzesbestimmungen. Von diesen bundesrätlichen Corona-
Massnahmen zur ALV fiel insbesondere die Ausdehnung des Zugangs zu KAE auf
zusätzliche Kategorien von Erwerbstätigen, etwa auf nicht kündbare
Temporärangestellte, Lehrlinge oder arbeitgeberähnliche Angestellte ins Gewicht.
Damit die ALV die Massnahmen finanzieren konnte – bei Überschuldung der ALV tritt
ihre Schuldenbremse in Kraft, wodurch die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge im
Folgejahr erhöht werden müssen –, sprach das Parlament auf Antrag des Bundesrates in
der ersten Nachmeldung zum Nachtrag I zum Voranschlag 2020 eine Zusatzfinanzierung
von CHF 6 Mrd. und erhöhte diese im Nachtrag IIa um weitere CHF 14.2 Mrd. Diese
Zusatzfinanzierung bedurfte jedoch einer Änderung des AVIG, welche National- und
Ständerat in der Herbstsession 2020 guthiessen. 
Neben den KAE setzte der Bundesrat zur Bewältigung der Pandemie auch auf
Erwerbsersatz, dessen Einsatz er ebenfalls in einer Verordnung regelte. Neu sollten
nicht nur Dienstleistende der Schweizer Armee und Mütter nach der Geburt in den
Genuss von EO kommen, sondern temporär und unter gewissen Bedingungen auch
Selbständigerwerbende, sofern ihr Betrieb vom Bund geschlossen wurde, sie sich in
ärztlich verordnete Quarantäne begeben mussten oder wegen Betreuungsaufgaben
ihrer Arbeit nicht nachgehen konnten. Betreuungsaufgaben wegen Schulschliessungen
konnten überdies auch Angestellte geltend machen. Für diese Massnahme genehmigte
das Parlament einen Nachtragskredit über CHF 4 Mrd., zumal auch der EO-Fonds nur
flüssige Mittel von CHF 1 Mrd. aufwies. 

Diskutiert wurde im Bereich der Krankenversicherungen vor allem darüber, wer die
hohen Corona-Kosten im Gesundheitswesen übernehmen soll: Zwar wurden für die

RAPPORT
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Krankenkassen für das Jahr 2020 wegen Corona tiefere Kosten erwartet, zumal
zeitweise alle nicht dringlichen Behandlungen untersagt worden waren, teuer würden
hingegen ebendiese Ausfälle von Behandlungen für die Spitäler werden. 
Unabhängig von der Corona-Pandemie waren Bundesrat und Parlament im
Krankenversicherungsbereich sehr aktiv, insbesondere bei den Massnahmen zur
Kostendämpfung, von denen sie sich eine Eindämmung des Prämienanstiegs erhofften.
Das erste Massnahmenpaket teilte die SGK-NR vor der ersten Ratsbehandlung im Mai
2020 in zwei Teile auf: In einem ersten Schritt sollten im Teilpaket 1a die weniger
umstrittenen Aspekte behandelt werden, wobei sich bei den Behandlungen rasch
zeigte, dass es im Gesundheitsbereich beinahe keine unumstrittenen Aspekte gibt.
Entsprechend begann der Nationalrat noch vor Abschluss dieses Teilpakets mit der
Behandlung des Teilpakets 1b mit den als umstrittener eingeschätzten Massnahmen.
Gleichzeitig führte der Bundesrat zwischen August und November 2020 auch eine
Vernehmlassung zum zweiten Massnahmenpaket zur Kostendämpfung durch, dessen
Hauptmassnahme die Einführung einer Zielvorgabe für die Kostenentwicklung in der
OKP darstellt. Da auch die von der CVP in der Zwischenzeit erfolgreich eingereichte
eidgenössische Initiative «Für tiefere Prämien» eine Kostenbremse im
Gesundheitswesen forderte, schlug der Bundesrat das zweite Massnahmenpaket als
indirekten Gegenvorschlag zur CVP-Initiative vor. 
Auch der Prämien-Entlastungs-Initiative der SP stellte der Bundesrat mit der Vorlage zu
den individuellen Prämienverbilligungen einen indirekten Gegenvorschlag zur Seite.
Darin beantragte er als Reaktion auf die stetige Senkung der IPV-Beiträge durch die
Kantone, die entsprechenden Kantonsbeiträge an die kantonalen Bruttokosten sowie an
die verbleibende Prämienbelastung zu knüpfen. Auch diesen Gegenvorschlag schickte
er in der Folge in die Vernehmlassung. Mit der KVG-Ergänzung über die Vollstreckung
der Prämienzahlungspflicht der Versicherten, dem Bundesgesetzes über die
Datenweitergabe der Versicherungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
standen auch zwei auf parlamentarischen Initiativen basierende Gesetzesvorlagen kurz
vor oder am Anfang der parlamentarischen Beratung, während bei der Einführung eines
monistischen Finanzierungssystems für die Gesundheitsleistungen (EFAS) 2020 keine
Fortschritte erzielt werden konnten. Abgeschlossen wurde hingegen die Vorlage zur
Zulassung von Leistungserbringenden in der Sommersession 2020, mit welcher die
bisher zeitlich befristete Zulassungsbeschränkung der Leistungserbringenden
permanent geregelt wurde. In der Wintersession 2020 einigten sich die Räte auch auf
neue Regelungen zur Vergütung des Pflegematerials.

Der Themenbereich Altersvorsorge erhielt im Jahr 2020 von den Medien deutlich
weniger Aufmerksamkeit als in den Vorjahren. Dies hing sicherlich einerseits damit
zusammen, dass anders als in den Jahren 2017 (Altersvorsorge 2020) und 2019 (STAF)
keine eidgenössische Abstimmung zu diesem Thema stattfand. Andererseits überdeckte
auch in diesem Themenbereich die Corona-Berichterstattung verschiedene, durchaus
berichtenswerte Ereignisse. So machte der Bundesrat bezüglich der Reform der
beruflichen Vorsorge einen Schritt vorwärts. Nachdem der Arbeitgeberverband,
Travail.Suisse und der Gewerkschaftsbund im Juli 2019 ihren Kompromissvorschlag für
die BVG-Revision präsentiert hatten, wurden bald von allen Seiten Kritik und
Alternativvorschläge laut, insbesondere bezüglich des Rentenzuschlags im
Umlageverfahren. Dennoch entschied sich der Bundesrat Ende November 2020 in der
Botschaft zum neu als «BVG 21» betitelten Geschäft, am Kompromiss der Sozialpartner
festzuhalten. 
Wenige Aktivitäten gab es bezüglich der Revision der AHV. Zwar begann die SGK-SR im
August 2020 die Vorberatung der Vorlage zur Stabilisierung der AHV (AHV 21), diese
dauerte jedoch aufgrund vertiefter Abklärungen so lange, dass die Vorlage im Jahr 2020
noch nicht im Plenum beraten werden konnte. 
Für zwei Volksinitiativen zur Altersvorsorge – für die Volksinitiative «Berufliche
Vorsorge – Arbeit statt Armut» sowie für die Volksinitiative «für eine
generationengerechte Altersvorsorge (Vorsorge Ja – aber fair)» – verstrichen die
Sammelfristen im Jahr 2020 unbenutzt. Zudem wurde im Februar 2020 die
Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)»
durch den Gewerkschaftsbund lanciert. Einiges zu reden wird zukünftig auch ein Urteil
des EGMR geben, der die Schweiz wegen unzulässiger Ungleichbehandlung von Witwen
und Witwern rügte: Das Gericht kritisierte, dass ein verwitweter Vater nur eine Rente
erhält, bis seine Kinder volljährig sind, während verwitwete Mütter ein Leben lang eine
Rente erhalten. 
Doch auch das Thema «Altersvorsorge» blieb von der Corona-Pandemie nicht
unberührt. So verloren sowohl der AHV-Ausgleichsfonds als auch die Pensionskassen
durch den Corona-bedingten Aktiensturz viel Geld. Die OAK BV berichtete im Mai 2020,
dass der Deckungsgrad der Pensionskassen durchschnittlich um 6 Prozent auf 105.6
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Prozent gefallen war, vermeldete dann aber im Laufe des Jahres wieder steigende
Zahlen: Ende September 2020 lag der durchschnittliche Deckungsgrad bereits wieder
bei 110.2 Prozent. Auch das BSV erwartete mittelfristig nur geringe Folgen durch die
Pandemie – es nutzte für seine Prognose gemäss NZZ aber auch positivere
Wirtschaftsprognosen als die restliche Bundesverwaltung. Ein grosses, nicht nur
Corona-bedingtes Problem im Rahmen des BVG löste der Bundesrat Anfang Juli, als er
der Auffangeinrichtung BVG erlaubte, Gelder bis CHF 10 Mrd. aus dem
Freizügigkeitsbereich zinslos und unentgeltlich bei der Bundestresorie anzulegen. Da
Freizügigkeitsguthaben nicht mit Negativzinsen belastet werden dürfen, war eine
sichere Anlage der Gelder aufgrund der Negativzinsen zuvor kaum möglich gewesen. 

Schliesslich schloss das Parlament in der Sommersession 2020 auch die
Weiterentwicklung der IV erfolgreich ab. Mit der Vorlage hatte der Bundesrat
beabsichtigt, die bisher noch unzureichende Wiedereingliederung bei Kindern,
Jugendlichen und Menschen mit psychischen Erkrankungen zu verbessern. Entgegen
anfänglicher Entscheide des Nationalrats, die Kinderrenten zu senken und die
Kinderrenten in «Zulage für Eltern» oder «Zusatzrente für Eltern» umzubenennen,
entschied sich das Parlament zum Schluss, auf beide Massnahmen zu verzichten. 1

Assurance-vieillesse et survivants (AVS)

Neben dem obligatorischen Referendum zur Zusatzfinanzierung der AHV durch eine
Erhöhung der Mehrwertsteuer, kündigten verschiedene Gruppierungen, allen voran die
Westschweizer Gewerkschaften, ihr Interesse an der Ergreifung eines fakultativen
Referendums zur Reform der Altersvorsorge 2020 an. So seien mit der Erhöhung des
Frauenrentenalters und der Senkung des Umwandlungssatzes zwei Änderungen
enthalten, die man nicht akzeptieren könne. Nach kurzer Zeit wurde jedoch deutlich,
dass die Westschweizer Gewerkschaften nicht auf eine breite Unterstützung hoffen
konnten und das Referendum mehrheitlich alleine würden stemmen müssen.
Unterstützt wurden sie lediglich von vereinzelten linken Organisationen, zum Beispiel
von der Genfer SP-Kantonalsektion. Gegen Ende der Unterschriftensammlung
engagierten sich auch die Zeitschriften K-Tipp und Saldo. Als Grund dafür gaben sie an,
dass sie verhindern wollten, dass auf dem Stimmzettel ausschliesslich von der AHV die
Rede sei und dadurch das vollständige Ausmass der Revision unterschätzt würde. Zwar
kritisierten auch weitere linke Kreise die Vorlage, allen voran die Gewerkschaften,
dennoch sprachen sich die Delegierten der Unia, von VPOD, des SGB sowie von
Travai.Suisse knapp für die Reform aus. Dabei wurden die unterschiedlichen Positionen
der Linken in der Deutsch- und Westschweiz deutlich. Um diese verschiedenen
Positionen zu vereinen, beschloss die SP eine Urabstimmung durchzuführen, bei der
sich 90 Prozent der teilnehmenden SP-Mitglieder für die Reform aussprachen.
Ungeachtet dieser Urabstimmung beschlossen die Juso kurze Zeit später die Nein-
Parole und unterstützten das linke Referendumskomitee. 

Gespalten zeigten sich wie bereits im Parlament auch die Bürgerlichen. FDP und SVP
sowie breite Wirtschaftskreise inklusive Economiesuisse, dem Gewerbeverband und
dem Arbeitgeberverband sprachen sich gegen die Reform aus, setzten dem linken
Referendumskomitee jedoch kein bürgerliches Pendant entgegen. Unter dem Namen
„Generationenallianz” bewarben sie aber gemeinsam die Ablehnung der Reform. Die
anderen bürgerlichen Parteien, allen voran die CVP und BDP, warben für die Annahme
der Vorlage. Unterstützt wurden sie von zahlreichen Westschweizer Verbänden, unter
anderem vom Westschweizer Wirtschaftsverband Centre Patronal. Im Laufe der
Kampagne sprachen sich unter anderem auch der Bauernverband, Eveline Widmer-
Schlumpf als neue Präsidentin der Pro Senectute, Pro Senectute selbst sowie weitere
Seniorenverbände für die Reform aus. Gespalten zeigten sich die Versicherungen:
Während Helvetia und Axa Winterthur, der Pensionskassenverband Asip sowie der
Verwaltungsratspräsident des AHV-Fonds die Reform befürworteten, hielten sich die
anderen Versicherer bedeckt. 

Da die Berichterstattung zur Vorlage nach dem Showdown im Parlament im März 2017
bis zum Abstimmungstermin im September 2017 nie wirklich abriss, beleuchteten die
Medien jedes Detail der Vorlage und insbesondere des Abstimmungskampfes. So wurde
ausführlich über die Positionen der verschiedenen Parteien, Verbände, Vereine und
Interessengruppen, aber auch über einzelne Abweichler innerhalb der verschiedenen
Akteursgruppen berichtet. Diskutiert wurden die Gefahr für die Reform durch das
erforderliche Ständemehr sowie die Konsequenzen für die Reform, falls nur eine der
beiden Vorlagen angenommen würde. Ausführlich beschrieben wurden die Aktivitäten

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 24.09.2017
ANJA HEIDELBERGER
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der Jungparteien, die trotz geringem Budget mit viel Engagement versuchten, die
jüngeren Stimmbürger zu mobilisieren und zu überzeugen. So engagierte sich zum
Beispiel die Junge CVP mit einer eigenen Pro-Kampagne im Internet und mit
Standaktionen, während die Jungfreisinnigen mit Aktionstagen, Plakaten und Videos für
ein Nein warben. Zudem erhielten die Befürworter mit Ruth Dreifuss, Walter Andreas
Müller und Beni Thurnheer prominente Unterstützung. Dieses Engagement ausserhalb
des bezahlten Raums wurde auch durch eine Auswertung der Inseratekampagne durch
Année Politique Suisse verdeutlicht. Diese ergab, dass Anzahl und Reichweite der
Inserate zur Altersvorsorge entgegen der betont grossen Relevanz der Vorlage nur
durchschnittlich gross waren, was die Komitees mit ihren knappen Budgets erklärten. 

Ebenfalls sehr engagiert zeigte sich Bundesrat Berset, der nicht müde wurde, die
Wichtigkeit der Reform zu betonen. Dieses starke Engagement vor allem auch in
Zusammenhang mit seinen Warnungen vor den drastischen Folgen eines Neins
brachten ihm jedoch viel Kritik ein. Hinzu kam eine breite Kritik am
Abstimmungsbüchlein, das ausschliesslich die Referendumsführer, also die
Westschweizer Gewerkschaften, zu Wort kommen liess, nicht aber die bürgerlichen
Gegner der Vorlage. Grund dafür war, dass bei obligatorischen Referenden
Minderheitenpositionen keine eigenen Seiten erhalten und bei fakultativen Referenden
nur die Referendumskomitees. Darüber hinaus war vor allem inhaltliche Kritik am
Abstimmungsbüchlein zu vernehmen, so seien die Darstellungen des Bundesrates
fehlerhaft und unvollständig. Doch nicht nur zur Informationspolitik des Bundesrates,
auch bezüglich der Argumentationen beider Lager wurden im Laufe der Kampagne
vermehrt kritische Stimmen laut. Kritisiert wurde, dass beide Seiten nicht mit offenen
Karten spielten und wichtige Argumente gezielt verschwiegen. 

Inhaltlich drehte sich die Berichterstattung vor allem um die Frage, ob die AHV
schneller in ernsthafte finanzielle Probleme gerate, wenn man die Reform annehme
oder wenn man sie ablehne. Beide Seiten gaben zu, dass in Zukunft weitere Reformen
nötig sein werden, uneinig war man sich jedoch darüber, bei welchem
Abstimmungsergebnis dies dringender der Fall sei. Auch bezüglich den Gewinnern und
Verlierern der Reform war man sich uneins. Sowohl Befürworter als auch Gegner
betonten, dass alleine ihre Position die Situation der Jungen und der Frauen verbessern
würde. 

Aufgrund der knappen, ungewöhnlichen Ausgangslage mit Spaltungen innerhalb der
linken und bürgerlichen Parteien war schliesslich unklar, welches Lager tendenziell in
Führung lag. Wirklich Licht ins Dunkel konnten auch die Vorumfragen nicht bringen.
Manchmal ergaben sie einen Vorsprung der Befürworter, manchmal der Gegner, aber
grösstenteils machten sie relativ knappe Zwischenresultate zwischen den beiden Lagern
aus. Entsprechend knapp gingen die Abstimmungen schliesslich auch aus. Mit 2357
Stimmen mehr bei 50.0 Prozent und 11 5/2 Standesstimmen lehnte das Stimmvolk die
Mehrwertsteuererhöhung ab. Leicht deutlicher fiel die Entscheidung zur Reform der
Altersvorsorge 2020 aus, die mit 52.7 Prozent abgelehnt wurde. Nach über zweijähriger
Ausarbeitung der Reform wird das Parlament somit bei der Revision der Altersvorsorge
von vorne beginnen müssen. 

Abstimmung vom 24. September 2017

Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer:
Beteiligung: 46.8%
Ja: 1`254`675 (50,0%) / Stände: 9 1/2
Nein: 1`257`032 (50,0%) / Stände: 11 5/2

Parolen: 
-Ja: SP, Grüne, CVP, GLP, EVP, BDP, EDU
-Nein: SVP, FDP

Reform der Altersvorsorge 2020:
Beteiligung: 46,7%
Ja: 1`186`079 (47,3%) 
Nein: 1`320`830 (52,7%)

Parolen: 
-Ja: SP, Grüne, CVP, GLP, EVP, BDP
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-Nein: SVP, FDP, EDU, PdA 2

Prestations complémentaires (PC)

Von November 2015 bis März 2016 führte der Bundesrat ein Vernehmlassungsverfahren
zur Reform der Ergänzungsleistungen durch, wozu 109 Stellungnahmen eingingen.
Mehrheitlich stiess die Vorlage auf Anklang: Ein Drittel aller Teilnehmenden – unter
anderem die Hälfte der Kantone sowie der Städte- und der Gemeindeverband –
unterstützten die Stossrichtung der Vorlage grundsätzlich. Einem weiteren Drittel der
Vernehmlassungsteilnehmenden, allen voran der anderen Hälfte der Kantone, den
bürgerlichen Parteien, dem Schweizerischen Arbeitgeberverband SAV, der
economiesuisse sowie den Vorsorge- und Versicherungseinrichtungen, ging sie aber
noch nicht weit genug. Die vorgeschlagenen Massnahmen würden nicht ausreichen, um
die EL nachhaltig zu finanzieren, war von ihnen hauptsächlich zu vernehmen.
Insbesondere sei das Problem der grossen Kostentreiber noch nicht gelöst. Insgesamt
sorgten sich die Kantone – mit 70 Prozent Hauptträger der Finanzierungslast der EL –
stark wegen deren rasanter Kostenentwicklung. Mehrfach wiesen sie darauf hin, dass
eine Anpassung der Mietzinsmaxima die Einsparungen der Reform wieder wettmachen
würde. 
Gerade Letzteres sei jedoch für sie eine Bedingung dafür, dass sie die Vorlage
unterstützten, erklärten die Arbeitnehmerverbände, die dem letzten, ablehnenden
Drittel angehörten. Auch die Interessenorganisationen der Versicherten wiesen auf die
Priorität der Mietzinsanpassungen sowie der Stärkung der ersten Säule hin,
befürworteten aber prinzipiell eine Optimierung des EL-Systems, solange das
Leistungsniveau erhalten bleibe. Entsprechend kritisch standen sie denjenigen
Vorschlägen gegenüber, die Leistungskürzungen mit sich bringen würden. 3

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 01.09.2016
ANJA HEIDELBERGER

Prévoyance professionnelle

Die Gewerkschaften protestierten umgehend gegen das Winterthur-Modell. Damit trage
die Versicherungsgesellschaft kein Risiko mehr, sondern schöpfe nur noch allfällige
Gewinne ab. Sämtliche Kosten und das Risiko würden dagegen auf die Versicherten
abgewälzt. Sie rechneten vor, dass die Senkung des Umwandlungssatzes im
überobligatorischen Bereich für die Frauen zu lebenslänglichen Renteneinbussen von
24% und für die Männer von 19% führen würden. Arbeitgeberverband und
Gewerbeverband signalisierten hingegen Sympathien für das neue Modell, welches den
Realitäten Rechnung trage. Aber auch unter den bürgerlichen Parlamentarierinnen und
Parlamentariern der für das BVG verantwortlichen Kommissionen (SGK) regte sich
Unmut über das undurchsichtige Vorgehen der Versicherer, und es wurde die
Vermutung geäussert, die Versicherungsgesellschaften wollten noch rasch vor
Inkraftsetzung der 1. BVG-Revision deren Bestimmungen zu Transparenz und
paritätischer Mitwirkung unterlaufen. Kritik wurde auch an der raschen Genehmigung
durch BSV und BPV laut. Nachdem die SGK des Nationalrats an ihrer Juli-Sitzung die
beiden involvierten Bundesämter mit einem umfassenden Fragenkatalog eingedeckt
hatte, befasste sich die SGK des Ständerates in ihrer Augustsitzung mit dem Ansinnen
der Versicherungsgesellschaften. Sie befand zwar, dass der in der 1. BVG-Revision
festgeschriebene Umwandlungssatz von 6,8% zu hoch sei, wollte den „Schock in der
Öffentlichkeit“, der die Gefahr einer Rezession erhöhe, indessen vermeiden, weshalb
sie das Bundesamt für Justiz beauftragte, eine Sistierung der Genehmigung zu
überprüfen; im September befand sie dann aber, die Genehmigung sei rechtens
gewesen, und sie stellte ihre Opposition ein. Die SGK-NR reichte dagegen mit 15 gegen
9 Stimmen ein Postulat ein (Po. 03.3437), das den Bundesrat auffordert, auf die
Genehmigung des Modells der Winterthur zurückzukommen. 4

DÉBAT PUBLIC
DATE: 25.06.2003
MARIANNE BENTELI

Die kleine Kammer beriet im November eine Motion Egerszegi (fdp, AG) mit dem Titel
Faire Risikoprämien in der beruflichen Vorsorge. Der Vorstoss verlangt vom Bundesrat,
via Verordnungsänderung sicherzustellen, dass die von der Finma genehmigten Tarife
für die Prämien privater Lebensversicherer ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
Risikobeiträgen und Versicherungsleistungen garantieren. In den letzten Jahren sei dies
nicht der Fall gewesen, denn trotzt dem Rückgang der IV-Renten infolge der 4. und 5.
IV-Revision seien die Risikoprämien nicht bei allen Versicherern entsprechend
gesunken. Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung mit der Begründung, der
Sachverhalt werde in der Strategie Altersvorsorge 2020 aufgegriffen und es sei nicht

MOTION
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sinnvoll, diesen Teilbereich vorwegzunehmen. Im Rat überwog jedoch eine knappe
Mehrheit mit der Ansicht, es bestehe sofortiger Handlungsbedarf. Die kleine Kammer
hiess die Motion mit 20 zu 16 Stimmen gut. Die grosse Kammer wird sie 2014 beraten. In
eine ähnliche Richtung wie die Motion ging die bereits im Oktober geäusserte Kritik des
Arbeitnehmerverbands Travail.Suisse und des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds
(SGB). Die Rückstellungen der Lebensversicherer im Geschäft mit der zweiten Säule
würden eine deutlich höhere als die tatsächlich herrschende Lebenserwartung
abdecken, die Forderung der Versicherer nach einer Senkung des Umwandlungssatzes
aufgrund der demographischen Entwicklung sei daher unbegründet. 5

Ab Oktober 2014 gab die Rolle der Lebensversicherer in der 2. Säule zu reden. In einer
Pressekonferenz kritisierten die Gewerkschaften, Lebensversicherer stellten ein
Systemrisiko für die Schweizer Altersvorsorge dar. Für Lebensversicherer, bei denen
44% der in der 2. Säule versicherten Arbeitnehmenden einzahlen, ist eine
Unterdeckung nicht erlaubt. Deshalb wählen diese vornehmlich risikoarme
Kapitalanlagen, welche jedoch auch tiefe Zinserträge abwerfen. In der auf die Finanz-
und Wirtschaftskrise folgenden und bis heute anhaltenden Tiefzinsphase habe sich die
Differenz zwischen der tatsächlichen Rendite und dem gesetzlich vorgeschriebenen
Mindestzinssatz weiter erhöht, weshalb die Versicherer langfristig ihren
Verpflichtungen nicht mehr werden nachkommen können, so die Kritik. Der
Versicherungsverband SVV bestritt ein solches Risiko. Im gleichen Monat kritisierte der
Gewerkschaftsdachverband Travail.Suisse die Gewinne der Lebensversicherer: Diese
hätten seit 2005 mehr als CHF 4 Mrd. betragen; Geld, das bei den Renten fehle. Aus
diesem Grund verlangten die Gewerkschaften vom Bundesrat, im Zuge der Botschaft
zur Altersvorsorge 2020 die Legal Quote – jenen Prozentsatz der Überschüsse aus der
zweiten Säule, den die Versicherer den Versicherten zugute kommen lassen müssen –
deutlich zu erhöhen. Aktuell beträgt die Legal Quote 90%, die Gewerkschaften streben
eine Erhöhung auf mindestens 95% an. Dagegen wehrte sich der Versicherungsverband:
Die Lebensversicherer übernähmen insbesondere für KMU sämtliche Risiken. Diese
Akteure könnten sicher sein, sich niemals mit Sanierungsbeiträgen oder
Leistungskürzungen konfrontiert zu sehen. Das sei nur durch genügend Eigenkapital
möglich, zu dessen Aufbau die Gewinne dienten – nebst dem Bezahlen von Steuern und
der Entschädigung von Kapitalgebern. 6

DÉBAT PUBLIC
DATE: 01.10.2014
FLAVIA CARONI

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BVG-Reform (BVG 21; BRG 20.089)

Im Anschluss an die Ablehnung der Altersvorsorge 2020 an der Urne beauftragte der
Bundesrat die Sozialpartner mit der Ausarbeitung einer neuen Pensionskassenreform.
Im Juli 2019 präsentierten der Arbeitgeberverband, Travail.Suisse und der
Gewerkschaftsbund ihren Vorschlag, der unter anderem eine Reduktion des
Umwandlungssatzes von 6.8 Prozent auf 6 Prozent, im Umlageverfahren finanzierte
Rentenzuschläge für die am stärksten betroffenen Jahrgänge sowie eine Halbierung des
Koordinationsabzugs enthielt. Der Bundesrat nahm an diesem Entwurf keine
Änderungen mehr vor, er traf jedoch nur in linken Kreisen auf Zustimmung, während
bürgerliche Kreise breite Kritik übten und verschiedene Alternativvorschläge
präsentierten. Das Parlament nahm in der Folge zahlreiche Änderungen am Entwurf vor,
obwohl der Bundesrat davor warnte, dass die Reform dadurch bei einer allfälligen
Referendumsabstimmung einen schweren Stand haben werde. So sollte der
Koordinationsabzug neu nicht mehr als Fixbetrag, sondern prozentual als 20 Prozent
des versicherten Lohns festgelegt werden. Die Eintrittsschwelle wurde gesenkt, zudem
sollen zukünftig nur noch zwei statt wie bisher vier verschiedene, altersabhängige
Beitragssätze für die berufliche Vorsorge existieren. Insgesamt sollte so mehr
individuelles Pensionskassenvermögen angespart werden, um die Senkung des
Umwandlungssatzes auf 6 Prozent auszugleichen. Für ungefähr die Hälfte der
Versicherten der ersten 15 Jahrgänge nach Inkrafttreten der Änderung wurde ein
lebenslanger Rentenzuschlag geschaffen, der teilweise über den Sicherheitsfonds,
teilweise durch die Vorsorgeeinrichtungen finanziert wird. Die links-grünen Parteien
und die Gewerkschaften ergriffen das fakultative Referendum, da sie befürchteten,
dass zukünftig trotz höherer Beiträge tiefere Renten anfallen, und da sie weiterhin die
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Frauenrenten als zu gering und die Verwaltungskosten der Pensionskassen als zu hoch
erachteten. Somit wird nach der AHV-Revision 2022 im Jahr 2024 auch über die
Pensionskassenreform abgestimmt werden.

Chronologie
Diskussionen über eine neue Reform
Reformvorschlag der Asip
Reformvorschlag der Sozialpartner
Kritik am Vorschlag der Sozialpartner
Vernehmlassung zum Vorschlag der Sozialpartner
Weiterer Alternativvorschlag
Botschaft zum BVG 21
Behandlung durch den Nationalrat
Rückweisung an die Kommission durch den Ständerat
Behandlung durch den Ständerat
Differenzbereinigungsverfahren, Einigungskonferenz und Schlussabstimmungen
Zustandekommen des fakultativen Referendums
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Während der Bundesrat dabei war, die neuste Reform der AHV auszuarbeiten, gab er im
März 2018 bekannt, dass sich der Arbeitgeberverband und der Gewerkschaftsbund zu
ergebnisoffenen Diskussionen über Massnahmen zur Reform der beruflichen Vorsorge
bereit erklärt hätten. Ein entsprechendes Initialtreffen fand unter Anwesenheit von
Gesundheitsminister Berset im April 2018 statt; anschliessend hatten die Sozialpartner
ein Jahr Zeit, um – ähnlich wie sie es zuvor beim Unfallgesetz getan hatten – einen
Vorschlag für die Revision des BVG zu präsentieren. Einig waren sie sich bereits zu
diesem Zeitpunkt darüber, dass der Umwandlungssatz von 6.8 Prozent zu hoch sei; 5-6
Prozent galten gemäss Medien zu diesem Zeitpunkt als realistisch. Pro CHF 100'000 an
Alterskapital sollen somit jährlich nicht mehr CHF 6800 ausbezahlt werden, sondern
höchstens CHF 6000. Übereinstimmung bestand auch bereits darin, dass das
Rentenniveau trotz Senkung des Umwandlungssatzes beibehalten werden soll,
insbesondere da vor allem Versicherte aus dem Tieflohnsektor bei Pensionskassen
versichert sind, deren Leistungen nicht über das Obligatorium hinausgehen und die
entsprechend ihren Umwandlungssatz nicht stärker senken können. Die
Gewerkschaften verlangten überdies, dass die Möglichkeiten der Pensionskassen
anbietenden Lebensversicherungen, Gewinn auszuschütten, reduziert werden, da diese
gemäss Tagesanzeiger zusammen jährlich zwischen CHF 600 Mio. und CHF 700 Mio.
Gewinn machten und durch eine Reduktion des Umwandlungssatzes stark entlastet
würden. In dieser Ausarbeitungsphase der Reform erschienen auch immer wieder
Berichte in der Presse zu der durch die berufliche Vorsorge geschaffenen Umverteilung
von jungen zu älteren Versicherten. Eine Auswertung der OAK BV führte der
Öffentlichkeit vor Augen, dass der umverteilte Betrag in den letzten fünf Jahren auf
CHF 6-7 Mrd. pro Jahr angestiegen war. 7

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 02.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

Im Juli 2019 übergaben die Sozialpartner dem Bundesrat schliesslich ihren Vorschlag
zur Reform der beruflichen Vorsorge. Diesen unterstützten der Arbeitgeberverband,
Travail.Suisse und der Gewerkschaftsbund, nicht aber der Gewerbeverband, der
gleichentags einen eigenen Vorschlag präsentierte. Die Sozialpartner sahen vor, den
Umwandlungssatz von 6.8 auf 6 Prozent zu senken und dadurch den umverteilten
Betrag um die Hälfte zu reduzieren. Damit es nicht zu Renteneinbussen kommt, was das
Risiko einer Ablehnung durch das Volk an der Urne stark vergrössern würde, sollen
Altersgutschriften im Umlageverfahren entsprechend der AHV geschaffen werden, die
über Beiträge von 0.5 Prozent des Jahreseinkommens finanziert werden. Für die
kommenden Generationen soll dann der Bundesrat festlegen können, ob diese
ebenfalls von einem Rentenzuschlag profitieren können sollen oder nicht. Die
Anhebung der Altersgutschriften soll in zwei Schritten auf 9 Prozent und 14 Prozent
erfolgen. Zudem sollte der Koordinationsabzug halbiert werden, wovon vor allem
Teilzeitangestellte und damit überdurchschnittlich häufig Frauen profitieren würden.
Diese Massnahmen würden Mehrkosten von CHF 2.7 Mrd. pro Jahr mit sich bringen. 
Der Gewerbeverband kritisierte insbesondere die Finanzierung des Rentenzuschlags
durch Altersgutschriften, da es damit wie bei der AHV zu einer Umverteilung innerhalb
der beruflichen Vorsorge komme. Bisher hätten die Versicherten in den Pensionskassen
jeweils ihre eigenen Renten finanziert, eine solche Regelung wäre folglich systemwidrig,
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erklärte zum Beispiel Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Gewerbeverbands. Dies sei «ein
erster Schritt in Richtung Einheitskasse oder Volksrente», betonte er. Stattdessen
sollen die Altersgutschriften entsprechend dem Vorschlag der Asip schneller und
stärker angehoben werden. Insgesamt würde dieser Vorschlag CHF 1.5 Mrd. kosten. 

Während die meisten Parteien den Vorschlag des Arbeitgeberverbandes und der
Gewerkschaften unterstützten – die FDP kritisierte zwar die Umverteilung ebenfalls,
Josef Dittli (fdp, UR) erklärte jedoch, dass seine Partei die Vorlage deshalb kaum
ablehnen würde –, sprach sich die SVP für den Vorschlag des Gewerbeverbands aus.
Einig waren sich die Parteien darin, dass die Reformbemühungen diesmal nicht
scheitern dürften. Nur wenige Tage später war jedoch auch letztere Einigkeit
verschwunden: Immer häufiger meldeten sich Stimmen, die erklärten, dass ein
Nichtstun womöglich besser sei als die von den Sozialpartnern vorgeschlagene Reform.
So liege der Umwandlungssatz auch nach der Reform noch deutlich zu hoch –
angemessen seien heute etwa 5 Prozent. Da die Pensionskassen mit
überobligatorischen Leistungen ihren Umwandlungssatz bereits gesenkt hätten, würde
eine Reduktion des Mindestumwandlungssatzes die bestehende Umverteilung nicht
mehr stark reduzieren. Stattdessen schaffe die Reform aber eine neue Umverteilung,
indem die Jungen durch ihre Altersgutschriften die Rentenzuschläge der
Übergangsgeneration finanzierten, selbst aber nicht mit einem garantierten
Rentenzuschlag rechnen könnten, da dieser zu einem späteren Zeitpunkt durch den
Bundesrat festgelegt werden würde. Somit würde sich gemäss einigen Beobachtern die
kurzfristige Umverteilung von Jung zu Alt durch die Reform sogar noch verstärken. Trotz
dieser Kritik gab Gesundheitsminister Berset bekannt, dass er den Vorschlag der
Sozialpartner möglichst unverändert in die Vernehmlassung schicken werde. 8

Zwischen Dezember 2019 und Mai 2020 führte der Bundesrat eine aufgrund der
ausserordentlichen Lage verlängerte Vernehmlassung zur Reform der beruflichen
Vorsorge durch. Daran beteiligten sich alle Kantone, acht im eidgenössischen
Parlament vertretene Parteien sowie zahleiche Verbände und Gewerkschaften. Wie
bereits zuvor in den Medien zu vernehmen gewesen war, stellten der
Pensionskassenverband ASIP sowie der Schweizerische Baumeisterverband, Swiss Retail
Federation und Arbeitgeber Banken eigene Reformmodelle vor, die insbesondere eine
stärkere Reduktion des Umwandlungssatzes beinhalteten und von verschiedenen
Vernehmlassungsteilnehmenden unterstützt wurden (etwa dem SGV, Swissbanking,
GastroSuisse, ICT Switzerland und verschiedenen Pensionskassen). 

Die Mehrheit der Kantone (AR, BE, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, SH, VD, VS) unterstützte
die Stossrichtung der Vorlage, einige lehnten sie jedoch wegen dem vorgeschlagenen
Rentenzuschlag insgesamt ab (BL, NW, OW, SG, SZ, ZG, ZH). Der Rentenzuschlag stellte
sich denn auch nicht unerwartet als grösster Streitpunkt der Vorlage heraus: Von den
Kantonen sprachen sich 14 ausdrücklich dagegen (AI, BE, GL, BL, GR, NE, NW, OW, SZ, TI,
UR, VS, ZG, ZH) und acht ausdrücklich dafür aus (AG, BS, JU, LU, SO, SH, TG, VD). Auch
die bürgerlichen Parteien BDP, CVP, EVP, FDP und SVP befürworteten die Reform,
insbesondere die Senkung  des Umwandlungssatzes, lehnten aber den Rentenzuschlag
ab. Verschiedene bürgerliche Jungparteien störten sich insbesondere daran, dass die
entsprechende Umverteilung auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung und der
zukünftigen Generationen geschehe. Umgekehrt nannten die SP und die Grünen die
Erhaltung der bisherigen Rentenhöhe – und somit den Rentenzuschlag – als Bedingung
für ihre Zustimmung zur Senkung des Umwandlungssatzes. Seitens Verbände erfuhr der
bundesrätliche Vorschlag Unterstützung von seinen Urhebern, dem
Arbeitgeberverband, dem Gewerkschaftsbund und Travail.Suisse, während diverse
andere Verbände wegen dem Rentenzuschlag die Alternativmodelle bevorzugten. 
Deutlich weniger umstritten als der Rentenzuschlag und die Senkung des
Umwandlungssatzes war die Senkung des Koordinationsabzugs, die alle Teilnehmenden
guthiessen. Umstritten war jedoch die Höhe der Senkung. So schlugen beispielsweise
BDP, CVP und EVP eine Senkung auf 40 Prozent des AHV-Lohns, aber einen maximalen
Abzug von CHF 21'330 vor, die SVP und der Kanton St. Gallen befürworteten eine
Senkung bis zur Eintrittsschwelle (CHF 21'330) und die SP und die Grünen bevorzugten
eine vollständige Abschaffung des Koordinationsabzugs. Auch bezüglich der Staffelung
der Altersgutschriften gab es zahlreiche unterschiedliche Vorschläge, wobei sich viele
Vernehmlassungsteilnehmende einen Sparbeginn ab dem 20. Altersjahr wünschten. 9
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Als Erstrat behandelte der Nationalrat in der Wintersession 2021 die
Pensionskassenreform BVG 21. Thomas de Courten (svp, BL) und Benjamin Roduit
(mitte, VS) stellten dem Rat die Vorlage und insbesondere die Änderungsanträge der
SGK-NR an der bundesrätlichen Version vor. Der Bundesrat hatte in der Botschaft den
von den Sozialpartnern – dem SAV, dem SGB und Travail.Suisse, nicht aber vom
Gewerbeverband – ausgearbeiteten Entwurf übernommen. Die Kommissionsmehrheit
erachtete aber insbesondere den darin enthaltenen Rentenzuschlag als «nicht
zielführend» und als Eingriff in die Selbstständigkeit der Vorsorgeeinrichtungen, wie de
Courten erläuterte. Statt einem Zuschlag «nach dem Giesskannenprinzip» sollen nur
die Renten einer Übergangsgeneration und von Personen «im und nahe beim BVG-
Obligatorium gezielt verbessert werden». Daneben lagen verschiedene
Minderheitsanträge mit Alternativmodellen zum Rentenzuschlag vor. Doch nicht nur im
umstrittensten Aspekt, dem Rentenzuschlag, auch in zahlreichen weiteren Punkten
wollte die Kommissionsmehrheit vom Vorschlag der Sozialpartner bzw. dem Entwurf der
Regierung abweichen. 
Die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen hoben in der Folge insbesondere die
Relevanz der Revision hervor, zeigten sich aber bezüglich der Gründe für diese
Relevanz und damit auch bezüglich der von der Kommissionsmehrheit vorgeschlagenen
Massnahmen gespalten. Die Mitte, die FDP und die SVP unterstützten in ihren Voten die
Kommissionsmehrheit. Für sie war eine Senkung des Umwandlungssatzes dringend, wie
etwa Ruth Humbel (mitte, AG) für die Mitte betonte. Man anerkenne die Wichtigkeit von
Ausgleichsmassnahmen, diese müssten jedoch auf eine Übergangsgeneration
beschränkt sein, erklärte Albert Rösti (svp, BE). Regine Sauter (fdp, ZH) verlangte
überdies, dass die Massnahmen «innerhalb des Systems der zweiten Säule»
vorgenommen werden, und sprach sich damit gegen das von den Sozialpartnern
vorgeschlagene Umlageverfahren in der zweiten Säule aus. Eine Mitteposition nahm die
GLP ein: Melanie Mettler (glp, BE) betonte die Wichtigkeit einer Revision, welche
anschliessend eine Volksabstimmung übersteht, weil eine erneute
Abstimmungsniederlage nicht nur die «teuerste Variante ist, sondern auch diejenige,
die am meisten Vertrauensverlust verursacht». Deshalb werde die GLP ein
Kompromissmodell zu den Ausgleichsmassnahmen präsentieren. Katharina Prelicz-
Huber (gp, ZH) zeigte sich für die Grünen vom Mehrheitsmodell enttäuscht und
bezeichnete dieses gar als «Pfusch», zumal es das Hauptziel der Vorlage – ein Ende der
sinkenden Realrenten – im Gegensatz zum Sozialpartnermodell nicht erfülle. Auch
Pierre-Yves Maillard (sp, VD) verwies für die SP darauf, dass die Renten 2025 bei
gleichem Kapital 20 Prozent niedriger sein werden als noch 2010. Man habe in den
Diskussionen zwischen den Sozialpartnern zugunsten eines Kompromisses auf viele
nötigen Massnahmen verzichtet – mit ihrem Vorschlag gehe die Kommissionsmehrheit
aber viel zu weit: «Mesdames et Messieurs des partis bourgeois, vous allez trop loin!»
Man werde eine solche Vorlage nicht akzeptieren, betonte auch Katharina Prelicz-
Huber und stellte bereits vor der Detailberatung eine Referendumsdrohung in den
Raum. Auch Gesundheitsminister Berset verteidigte in der Folge ausführlich den
Kompromiss der Sozialpartner. «Wenn irgendjemand hier denkt, dass es möglich sein
wird, in einer so komplexen Materie ohne die Sozialpartner eine Mehrheit zu finden,
dann wünsche ich viel Glück.» Eintreten war in der Folge unbestritten. 

Im ersten Block behandelte der Rat vor allem Fragen zu den versicherten Einkommen
und zum Sparprozess. Die Kommissionsmehrheit hatte hier vorgeschlagen, die
Eintrittsschwelle, ab der Einkommen bei der Pensionskasse versichert sind, fast zu
halbieren (neu: CHF 12’548), der Bundesrat und eine Minderheit de Courten wollten
diese bei ihrem bisherigen Wert belassen (CHF 21’510). Mit der Beibehaltung der
bisherigen Eintrittsschwelle wolle man die Personen mit tieferen Einkommen nicht
durch BVG-Abgaben belasten, begründete Albert Rösti den Minderheitsantrag. Die
Kommissionsmehrheit erachtete eine Senkung jedoch gerade für Personen mit
Teilzeitanstellungen und niedrigen Pensen als relevant und setzte sich mit dieser
Ansicht mit 141 zu 49 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) gegen den Widerstand des
Grossteils der SVP-Fraktion durch. Auch die Forderung, dass sich Arbeitnehmende mit
verschiedenen Arbeitgebenden obligatorisch versichern müssen, wenn ihr
Gesamteinkommen die Eintrittsschwelle übersteigt, nahm die Ratsmehrheit gegen den
Willen einer Mehrheit der SVP-Fraktion an und schuf damit die ersten zwei Differenzen
zum bundesrätlichen Vorschlag. 
Zusammen mit der Eintrittsschwelle wollte die Kommissionsmehrheit in
Übereinstimmung mit dem Bundesrat auch den koordinierten Lohn (und damit den
Koordinationsabzug) senken. Statt wie bisher zwischen CHF 25'095 und CHF 86'040
sollten zukünftig Einkommen zwischen CHF 12'443 und CHF 85'320 versichert werden –
der Koordinationsabzug würde somit annähernd halbiert. Zwei Minderheiten I Roduit
und II de Courten wünschten sich einen anteilsmässigen Koordinationsabzug von 40
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Prozent (Roduit) respektive 60 Prozent (de Courten), wobei der Koordinationsabzug in
der Höhe begrenzt wäre, während eine Minderheit III Mettler vollständig auf den
Koordinationsabzug verzichten wollte. Albert Rösti erachtete den Vorschlag de
Courtens als Kompromiss zwischen dem bisherigen und dem von der
Kommissionsmehrheit vorgeschlagenen System. Erwerbstätigkeit müsse versichert sein,
«egal, in welchem Erwerbsmodell sie erfolgt», begründete hingegen Melanie Mettler
ihren Antrag. Die Kommissionsmehrheit setzte sich in den Abstimmungen gegen die
Minderheitsanträge durch, wobei die Minderheiten nur bei der SVP-Fraktion
(Minderheit II) respektive bei der GLP- und bei Teilen der FDP.Liberalen-Fraktion
(Minderheit III) Anklang fanden. 
Auch die Frage, ab wann sich junge Menschen für das Alter versichern müssen, war
umstritten. Bisher lag die entsprechende Altersgrenze bei 24 Jahren. Während über
den Versicherungsbeginn für Tod und Invalidität ab 17 Jahren kaum Worte verloren
wurden, lagen zahlreiche Anträge zum Beginn des Alterssparens vor: Die
Kommissionsmehrheit wollte diese Grenze auf 19 Jahre senken, während Minderheiten I
Roduit und II Gysi (sp, SG) diese bei 20 respektive 24 Jahren ansetzen wollten. Durch
eine Vorverlegung des obligatorischen Sparprozesses und eine Erhöhung der
Altersgutschriften für Junge, wie sie ebenfalls geplant waren, würden Junge gleich
doppelt belastet, kritisierte Barbara Gysi erfolglos. Die Kommissionsmehrheit setzte
sich mit 122 zu 71 Stimmen und 126 zu 67 Stimmen gegen die SP, Grüne und Teile der
Mitte durch. Und wie von Barbara Gysi befürchtet, erhöhte der Rat in der Folge
tatsächlich auch die Altersgutschriften für Junge. Bisher waren diese in vier Stufen
gestaffelt, wobei ab 55 Jahren die höchsten Altersgutschriften bezahlt werden
mussten. Bundesrat und Kommissionsmehrheit sahen nun nur noch zwei Altersstufen
vor (BR: 25-44 und ab 45, Kommissionsmehrheit: 20-44 und ab 45), um die Gefahr
einer Entlassung für die älteren Arbeitnehmenden zu verringern. Hierzu lagen vier
Minderheitsanträge vor, wobei Minderheiten Gysi und Roduit tiefere Altersgutschriften
für Junge, Minderheiten de Courten und Aeschi (svp, ZG) bereits einen früheren Anstieg
der Erhöhung der Altersgutschriften forderten. Erneut setzte sich der Vorschlag der
Kommissionsmehrheit jedoch durch. 

Im zweiten Block debattierte der Rat über die zentralen Fragen der Revision, den
Mindestumwandlungssatz und die Ausgleichsmassnahmen. Neben Diskussionen und
Anträgen über die Häufigkeit und Breite begleitender Berichte zur Senkung des
Mindestumwandlungssatzes stellte Stefania Prezioso (egsols, GE) auch einen
Einzelantrag, den Umwandlungssatz statt auf 6 Prozent (von 6.8 Prozent) nur auf 6.4
Prozent zu senken. Galt dieser Aspekt bisher weitgehend als unbestritten, begründete
sie ihren Antrag nun mit der verbesserten Situation der Pensionskassen, aber auch mit
einer Verlangsamung des Anstiegs der Lebenserwartung. Unterstützt wurde sie von der
SP- und der Grünen Fraktion, wie etwa Barbara Gysi betonte: Man habe den
Sozialpartnerkompromiss mitgetragen, aber wenn die Ratsmehrheit von diesem
abweiche, sei man nicht mehr zu einer so starken Senkung des Umwandlungssatzes
bereit. Über die SP und die Grünen hinaus fand der Antrag jedoch keine Zustimmung
und wurde vom Nationalrat abgelehnt.
Bezüglich der Ausgleichsmassnahmen lagen dem Nationalrat vier Entwürfe vor: Die
Kommissionsmehrheit wollte die Ausgleichsmassnahmen einer Übergangsgeneration
von 15 Jahrgängen zugänglich machen, wobei die Zuschüsse nach Alterskategorien
abgestuft werden sollten (65-61 Jahre: CHF 2400 jährlich, 60-56 Jahre: CHF 1800, 55-
51 Jahre: CHF 1200). Finanziert werden sollten die Ausgleichsmassnahmen durch eine
einmalige Einlage der Vorsorgeeinrichtung zum Zeitpunkt des Altersrücktritts und durch
Zuschüsse des Sicherheitsfonds, welche dieser während 15 Jahren bei den
Vorsorgeeinrichtungen erhebt. Eine Minderheit I de Courten wollte die vom Bundesrat
beantragten Ausgleichsmassnahmen gänzlich streichen und stattdessen den in eine
Altersrente umzuwandelnden Anteil des Altersguthabens während zehn Jahren nach
Inkrafttreten des Gesetzes im ersten Jahr um 13 Prozent und anschliessend jeweils um
1.3 Prozentpunkte weniger pro Jahr erhöhen. Eine Minderheit II Mettler wollte wie
angekündigt «den Anliegen beider politischer Lager Rechnung» tragen. Mit ihrem
Vorschlag sollte das Rentenniveau für zwei Drittel der Versicherten erhalten werden,
aber nur für 20 Jahrgänge: So sollte der monatliche Zuschlag, der für den ersten
Jahrgang CHF 200 beträgt, jeweils um CHF 10 pro Jahrgang reduziert werden. Während
20 Jahren wären dafür Beiträge über 0.3 Prozent des versicherten Lohns nötig. Eine
Minderheit III Maillard beantragte schliesslich, dem Bundesrat zu folgen und für alle
zukünftigen BVG-Rentnerinnen und -Rentner Ausgleichsmassnahmen zu schaffen.
Denn durch den Ausschluss der wohlhabenden Arbeitnehmenden von den
Ausgleichsmassnahmen trügen diese auch nicht mehr zu deren Finanzierung bei,
kritisierte Pierre-Yves Maillard die übrigen Modelle. Die Höhe der Zuschläge sollte nur
bereits für die nächsten 15 Jahre festgelegt werden, finanziert würden die Zuschläge
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durch einen Beitrag von 0.5 Prozent des massgebenden Lohns im Umlageverfahren. 
Unterstützung fanden die Minderheitsanträge nur bei den Fraktionen der SVP
(Minderheit I de Courten), bei der SP und den Grünen (Minderheit III Maillard)
respektive bei der SP, den Grünen und der GLP (Minderheit II Mettler) – sie alle wurden
folglich zugunsten des Mehrheitsantrags verworfen. In der zentralen Frage der Vorlage
entschied sich der Nationalrat somit, vom Vorschlag des Bundesrates und der
Sozialpartner abzuweichen. 
Abgelehnt wurde in der Folge auch ein Minderheitsantrag Meyer (sp, ZH), der – in
Übereinstimmung mit der Regelung zur AHV 21 – den Rentenzuschlag bei der
Berechnung der Ergänzungsleistungen nicht berücksichtigen wollte, da sonst «die
Menschen mit tiefen Löhnen am Ende des Monats nicht mehr Geld zur Verfügung haben
würden» als bisher, wie Yvonne Feri (sp, AG) erläuterte. Auch dieser Antrag fand jedoch
über die SP, die Grünen und die GLP hinaus keine Zustimmung. 

Im dritten Block standen noch diverse Detailfragen an, hier dominierten vor allem
links-grüne Minderheitsanträge. Erfolglos verlangte etwa eine Minderheit Prelicz-Huber
Erziehungs- und Betreuungsgutschriften wie in der AHV, eine Minderheit Meyer setzte
sich für die Beibehaltung der Möglichkeit zur Weiterversicherung des Lohns für
Personen ab 58 Jahren bei einer Lohnreduktion um die Hälfte ein und eine Minderheit
Gysi wollte eine Definition von missbräuchlichen Tarifen für Todesfall- und
Invaliditätsleistungen festlegen lassen. Erfolgreich war lediglich eine Minderheit Prelicz-
Huber mit 112 zu 80 Stimmen gegen einen Antrag der Kommissionsmehrheit, mit dem
der bisherige Steuerabzug von Beiträgen an die Altersvorsorge von CHF 6’900 auf CHF
10'000 erhöht werden sollte. Zustimmung hatte der Mehrheitsantrag bei Mitgliedern
der SVP und der FDP erhalten. 
In der Gesamtabstimmung hiess der Nationalrat die BVG 21-Reform mit 126 zu 66
Stimmen (bei 1 Enthaltung) gut. Die ablehnenden Stimmen stammten von Mitgliedern
der SP und der Grünen. 10

1) APS-Zeitungsanalyse 2020 – Sozialversicherungen 
2) APS-Inserateanalyse vom 15.09.2017; LT, Lib, 20.3.17; LT, SGT, 25.3.17; 24H, 31.3.17; TA, 1.4., 2.5., 6.5.17; SoZ, 7.5.17; NZZ,
8.5.17; Blick, 15.5.17; TA, 17.5.17; So-Bli, 28.5., 11.6.17; BZ, Blick, 23.6.17; AZ, SGT, 24.6.17; LT, TA, 28.6.17; Lib, 7.7.17; TA, 4.8.17;
SGT, 18.8.17; NZZ, 19.8.17; AZ, 2.9.17; AZ, Blick, 4.9.17; NWZ, SN, TA, 25.9.17
3) Ergebnisbericht Vernehmlassung zur EL-Reform
4) TA, 25.6.03; NZZ, 19.7. und 20.8.03; Lib, 10.9.03; TA, 22.7.03; Presse vom 23.7.03; BaZ, 29.7.03.
5) AB SR, 2013, S. 985 ff.; TA, 23.10.13.
6) TA, 2.10.14; LZ, NZZ, 28.10.14
7) Medienmitteilung BR vom 2.3.18; NZZ, 22.12.17; TA, 20.1., 5.2., 10.3.18; WW, 5.4.18; TA, 12.4.18; NZZ, 18.5., 24.5.18; TA, 30.5.,
24.8., 31.12.18; So-Bli, 7.4.19; NZZ, 20.4.19
8) LT, TA, 2.7.19; AZ, BaZ, Blick, LT, Lib, NZZ, SGT, TA, TG, 3.7.19; LT, WW, 4.7.19; NZZ, 9.7.19; AZ, 11.7.19; NZZ, 19.7., 26.7.19
9) Ergebnisbericht der Vernehmlassung
10) AB NR, 2021, S. 2401 ff.; AB NR, 2021, S. 2437 ff.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE 01.01.65 - 01.01.23 11


